
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorsitzende                                  stv. Vorsitzende                     stv. Landrätin                           Geschäftsführerin        
Dr. Sabrina Grübener                   Dr. Ruth Seidl                         Jutta Schwinkendorf                  Claudia Reinecke  

Heinsberg, 03.03.2026 
 
 

Anfrage nach § 12 GeschO zur Beantwortung im Ausschuss für Umwelt, Klima, 

Verkehr und Strukturwandel zur großräumige Rodung eines Waldstückes „Auf der 

Heide“ in Wassenberg 

Sehr geehrter Herr Gassen, 

der Kahlschlag eines Wäldchens auf einer 6000 Quadratmeter Fläche in der 
Wassenberger Oberstadt durch den Eigentümer hat bei den Anwohnern große 
Betroffenheit ausgelöst. (s. Artikel AZ vom 19.02.2026).  In einem offensichtlichen 
Schnellverfahren hatte der Kreis Heinsberg hierzu die Genehmigung erteilt.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Hat es vor Erteilung der Genehmigung einen Besichtigungstermin vor Ort durch 
die Untere Naturschutzbehörde gegeben? 

2. Wenn nicht, lagen dem Kreis Unterlagen der Antragsteller vor, auf denen man 
die Lage des Grundstücks, den Grundriss und den Baumbestand deutlich 
nachvollziehen konnte? 

3. Welche und wie viele Bäume standen auf dem Grundstück? Welche davon 
standen unter einem besonderen Schutz und wären naturschutzrechtlich zu 
berücksichtigen gewesen? 

4. Wurde von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde vor Ort festgestellt wie vom 
Eigentümer behauptet, dass „viele Bäume nicht mehr standfest“ gewesen seien? 
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5. Wurden bei der Genehmigung Artenschutzauflagen berücksichtigt? 

6. Ist ein solch radikaler Kahlschlag, auch wenn es sich um ein Privatgrundstück 
handelt, vertretbar, wenn die Rodung den Zielen der Raumordnung widerspricht 
und die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes damit beeinträchtigt wird? 

Wir danken Ihnen im Voraus für die schriftliche Beantwortung unserer Anfrage in der 
nächsten Ausschusssitzung am 24.03.2026 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Sabrina Grübener        Dr. Ruth Seidl    

       

Fraktionsvorsitzende                                           stv. Fraktionsvorsitzende 

 

 

 

 

 

Link zum Artikel in der Aachen Heinsberger Zeitung   

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-heinsberg/wassenberg/waeldchen-abgeholzt-
anwohner-empoert-ueber-fehlende-
kommunikation/133784872.html?utm_source=email&utm_medium=referral&utm_campaign=s
hare                         


